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Titel 
 

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel gem. § 100 HGO  
 

I. Beschlussvorschlag: 

 
Für die, aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen, Mehraufwendungen bei 
nachfolgenden Produkten im Deckungskreis der Kostenartengruppen 60, 61 und 67-69 
werden überplanmäßige Mittel gem. § 100 HGO bereitgestellt: 
 
1.) Produkt ORG (Organisation und Zentrale Dienste) 295.000 € 
2.) Produkt BKS (Brandschutz / Katastrophenschutz) 120.000 € 
3.) Produkt GHA (Gesundheitsangelegenheiten)  30.000 € 
 
Die Deckung der vorgenannten überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 
445.000 € erfolgt durch Wenigeraufwendungen bei der LWV Umlage (Produkt Finanz-
wirtschaft / KAG 73).  
 
 
II: Sachverhalt: 

 
Aufgrund verschiedenster unvorhergesehener Maßnahmen und Aktionen wegen der Corona-
Pandemie kam es in einigen Organisationsbereichen der Verwaltung zu Mehraufwendungen.  
 

Wesentliche Gründe für die Mehraufwendungen: 
 
1.)  Produkt ORG 

 
- Beauftragung von Wachpersonal zur Durchführung von Einlasskontrollen im 
Kreishaus Bad 
  Schwalbach und in den Außenstellen Rüdesheim und Idstein / Mehrbedarf rd. 
270.000 € 
- Kauf von ca. 400 Spuckschutzwänden sowie Desinfektionsmittelspendern / 
Mehrbedarf rd. 25.000 € 



 
2.)  Produkt BKS 
 

- Beschaffung Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Desinfektionsmittel / 
Mehrbedarf rd. 120.000 € 

 
3.)  Produkt GHA 

  
- Kosten für ärztliche Leistungen für die Abstrichnahme und ASB-Testcenter, 
  Verbrauchsmaterial, PSA, Laborbedarf, Büromaterial, Porto und Kopien. 
Mehrbedarf insgesamt rd. 30.000 € 
 

 
 
III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 
 

Keine. 
 
 
IV. Personelle Auswirkungen: 
 

Keine. 
 
 
V. Finanzierungsübersicht: 

 

Die Deckung der vorgenannten überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch 

Wenigeraufwendungen bei der LWV Umlage (Produkt Finanzwirtschaft / KAG 73).  

 
 
 
 

 
 

(Frank Kilian) 
Landrat 
 


